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Maschinelle Sprach�bersetzung und
Incoterms f�r Systembegriffe

des Rechts

„Quam multa fieri non posse priusquam
sunt facta iudicantur.“ – Dieser Satz von
Plinius d. �. (23–79) kommt mir bei Vor-
peils Editorial (RIW 2018, H. 6) in den
Sinn. Kann nicht, geht nicht! Aber: Wie
vieles wurde f�r unm�glich gehalten, ehe
es dann doch verwirklicht wurde!

Der Verfasser hat in RIW 4/2018 ausge-
f�hrt: In der Annahme weiterer Fortschrit-
te in der maschinellen Sprach�bersetzung
(MS�) wird man in wenigen Jahren Kor-
respondenz, Vertr�ge und �berhaupt
Rechtstexte (wieder) in der Muttersprache
erstellen und sie durch MS� in die Spra-
che des Kunden, jedenfalls ins Englische,
sinnidentisch �bersetzen k�nnen. Das
d�rfte, beil�ufig bemerkt, vielen export-
orientierten KMU den meist fremdspra-
chigen Gesch�ftsverkehr mit demAusland
sehr erleichtern.

Die �bersetzung von Rechtsbegriffen
bleibt aber ein Problem. W�nschenswert
ist daher ein Eindeutigkeitsregime f�r
juristische Fachausdr�cke, um Vorpeils
Worte zu gebrauchen. Dazu hat der Verfas-
ser (in RIW 4/2018) eine Art Incoterms f�r
juristische Fachausdr�cke vorgeschlagen,
sozusagen „Juroterms“. In diesen sollen
rechtliche Basisbegriffe eindeutig festge-
legt werden, sodass sie – vorbehaltlich
anderer Parteivereinbarung – unabh�ngig
von Sprache und anwendbarem Recht

weltweit mit identischem Inhalt verstan-
den werden und von den MS�-Systemen
verarbeitet werden k�nnen. Daraus sind
Erleichterung und Beschleunigung des in-
ternationalen Gesch�fts- und Rechtsver-
kehrs zu erwarten und – mit Verlaub! – Er-
sparnis an anwaltlicher Beratung. Vorpeil
meint aber, das gehe alles nicht: Es k�nne
keine internationale juristische Fachspra-
che geben, denn jeder Staat verf�gt �ber
ein eigenes Rechtssystem mit einer auto-
nomen juristischen Terminologie.

Das ist nicht falsch, aber auch nicht mehr
ganz richtig. Fast schon historisch sind die
Institute des Welthandelsrechts wie Ak-
kreditiv, Seekonnossement, die internatio-
nale Abrufgarantie on first demand u. a.
Diese haben sich aus der Praxis ohne ein
eigenes Rechtssystem mit einer autono-
men juristischen Terminologie entwickelt.
Das gilt auch f�r viele andere Bereiche.
Das von den Industrienationen weltweit
durchgesetzte Kartellrecht f�hrt zu ein-
heitlichen Begriffen. Es ist auch schwer,
entscheidende Systemunterschiede zwi-
schen einer Aktiengesellschaft z.B. brasi-
lianischen Rechts und einer solchen aus
Ungarn oder �thiopien festzustellen. Das
internationale Schiedsverfahrensrecht ist
weltweit systemunabh�ngig ziemlich
gleich, und das dabei angewendete mate-
rielle Recht konvergiert immer mehr zu ei-
nem entnationalisierten Welthandelsrecht,
auch wenn noch nicht ex aequo et bono,
sondern aufgrund eines kollisionsrechtlich
berufenen nationalen Rechts entschieden
wird. Die autonome juristische Terminolo-
gie der Staaten ist also in vielen F�llen von
Weltrechtsgrunds�tzen durchsetzt. Die
Probleme der Rechtsvergleichung, f�r
welche Vorpeil eine maschinelle L�sung
grunds�tzlich ausschließt, sind nicht selten
Scheinprobleme. Die L�sung, auf welche
es letztlich allein ankommt, h�ngt nur sel-
ten davon ab, aufgrund welcher materiel-
len Rechtsordnung sie gefunden wird (vgl.
Aden, DZWiR 1997, 81, 82).

M�glicherweise steht ein einheitliches
Welthandelsrecht am Ende der Entwick-
lung. Soweit sind wir aber noch nicht.
Der Vorschlag des Verfassers zielt vor-
erst nur auf ein einheitliches Regime f�r
Basisbegriffe des Rechts. Es gibt keine
Rechtsordnung ohne Basisbegriffe wie
Rechtsperson, Willenserkl�rung, Vertrag,
Vollmacht, Eigentum, Schadensersatz

u. v. a.m. Basisbegriffe bedeuten �berall
grunds�tzlich dasselbe. Sie werden in
Russland prinzipiell so verstanden wie in
�sterreich oder Indonesien. Im Einzel-
nen bleiben aber Unterschiede. Beispiel:
Eigentum bedeutet im deutschen Recht
zwar an sich dasselbe wie in den USA
oder Italien. Aber das deutsche Recht hat
noch das Vorbehalts- und Treuhandei-
gentum „erfunden“. F�r die maschinelle
�bersetzung ist daher ein Regime erfor-

derlich, wonach das �quivalenzwort da-
f�r in der Ausgangs- und Zielsprache
denselben Inhalt hat. In anderen Wissen-
schaften geht das. In der Medizin gibt es
die Nomina Anatomica oder die ICD (In-
ternational Statistical Classification of
Diseases), die entsprechend dem jeweili-
gen Erkenntnisstand laufend fortge-
schrieben werden. �hnlich in der WHO.
Aber auch das Recht bietet Vorbilder,
wenn das Wiener �bereinkommen �ber
das Recht der Vertr�ge von 1969 Basis-
begriffe wie Vertrag, Vollmacht usw. v�l-
kerrechtlich verbindlich definiert.

Das IPR w�rde vereinfacht, wenn es ein
internationales Eindeutigkeitsregime f�r
Basisbegriffe wie Ehe, Scheidung, Kind-
schaft, Adoption usw. g�be. Der Vorschlag
k�nnte auch �ber das Wiener �berein-
kommen hinaus f�r das V�lkerrecht weiter
entwickelt werden. In multilateralen Kon-
ventionen ist eine einheitliche Anwendung
kaum gew�hrleistet, solange die Rechtsbe-
griffe nicht klar und einheitlich f�r alle de-
finiert sind. Eine v�lkerrechtswidrige
(Nicht-)Anwendung in einem Vertrags-
staat ist mangels eines Eindeutigkeitsregi-
mes derzeit kaum zu diagnostizieren.

In der EU w�re ein verbindliches Begriffs-
system f�r Schl�sselbegriffe eigentlich
zwingend. Wenn Frankreich unseren klas-
sischen Dichter Goethe der Romantik zu-
rechnet, mag das gutnachbarlich hinge-
hen. Es ist aber problematisch, wenn in der
EU �ber den Inhalt von Begriffen wie Ver-
trag und Vertragstreue anscheinend kein
Einverst�ndnis besteht und wenn – wie bis
zum �berdruss bekannt – die EU-Kom-
mission nicht versteht, was mit Subsidiari-
t�t (Art. 5 EUV) gemeint ist.

Ergebnis: �ber das Eingangsproblem der
MS� hinaus ist ein stetig fortzuentwi-
ckelndes Juroterms-Regime w�nschens-
wert, um das aufd�mmernde Weltrecht
von den Unvorhersehbarkeiten nationaler
Rechtsordnungen etwas unabh�ngiger zu
machen.
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